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I. Bodenrechtliche Festsetzungen 
 
§ 1 Art der baulichen Nutzung – Allgemeines Wohngebiet (WA) 

(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO) 
 
(1) Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind nachfolgend aufgeführte 

Nutzungen gem. § 4 (2) BauNVO allgemein zulässig: 
 

- Wohngebäude, 
- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

 
(2) Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind nachfolgend aufgeführte 

Nutzungen gem. § 4 (3) BauNVO nur ausnahmsweise zulässig: 
 

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. 
 
(3) Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind nachfolgend aufgeführte 

Nutzungen gem. § 4 (3) i.V.m. § 1 (6) BauNVO nicht zulässig: 
 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
- Anlagen für Verwaltungen, 
- Gartenbaubetriebe, 
- Tankstellen. 

 
 
§ 2 Art der baulichen Nutzung - Mischgebiet (MI) 

(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 6 BauNVO) 
  
(1) Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes (MI) sind nachfolgend aufgeführte Nutzungen gem. 

§ 6 (2) BauNVO allgemein zulässig: 
 

- Wohngebäude, 
- Geschäfts- und Bürogebäude, 
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes, 
- sonstige Gewerbebetriebe, 
- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke. 
 

(2) Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes (MI) sind nachfolgend aufgeführte Nutzungen gem.  
§ 6 (2) i.V.m. § 1 (5) BauNVO nicht zulässig: 

 
1. Gartenbaubetriebe, 
2. Tankstellen, 
3. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a (3) Nr. 2 BauNVO in den Teilen des Gebiets, die 

überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind, 
 

(3) Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes (MI) werden gem. § 6 (3) i.V.m. § 1 (6) BauNVO 
Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a (3) Nr. 2 BauNVO außerhalb der in § 6 (2) Nr. 8 BauNVO 
bezeichneten Teile des Gebiets nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

 
 
§ 3 Rückhaltung und Versickerung des Oberflächenwassers  

(gem. § 9 (1) Nr. 14 BauGB) 
 

Innerhalb des festgesetzten WA- und MI-Gebietes ist das anfallende Oberflächenwasser durch 
geeignete bauliche Maßnahmen (z.B. Mulden-Rigolen-Systeme) auf den jeweiligen 
Grundstücksflächen zurückzuhalten und zur Versickerung zu bringen. Sollte eine Versickerung 
nicht möglich sein, so ist das auf den befestigten Flächen anfallende Oberflächenwasser durch 
geeignete bauliche oder sonstige Maßnahmen derart zurück zu halten, dass nur die natürliche 
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Abfluss-Spende an die nächste Vorflut abgeleitet wird. Dabei sind die bereits abflusswirksamen 
befestigten Grundstücksflächen nicht mitzurechnen. Als Bemessung sind 3 l/s*ha für ein 10-
jährliches Regenereignis zu Grunde zulegen. Die Sammlung und Speicherung des auf den 
Dachflächen der Gebäude anfallenden Oberflächenwassers zur Brauchwassernutzung oder zur 
Bewässerung von Grünflächen (Gartenteiche und Zisternen) ist zulässig. 

 
 
§ 4 Anzupflanzende Bäume - auf privaten Flächen-  

(gem. § 9 (1) Nr. 25 a BauGB)  
 
(1) Je angefangene 400 qm Grundstücksfläche ist auf den Baugrundstücken mindestens ein 

Laubbaum oder ein Obstgehölz zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die zu 
pflanzenden Laubbäume sind als Hochstamm mit einem Stammumfang von 12-14 cm in 1 m 
Höhe oder als wirksamer Stammbusch mit einer Mindesthöhe von 2 m zu pflanzen. Die zu 
pflanzenden Obstbäume sind als Halb- oder Hochstamm mit einem Stammumfang von 7-8 cm 
in 1 m Höhe zu pflanzen. Die Artenwahl richtet sich nach den Angaben der Artenlisten 1 und 2 
(siehe Hinweis Nr. 4).  
 

(2) Die in Pflanzmaßnahmen sind nach dem Beginn der privaten Baumaßnahmen auf den 
jeweiligen Baugrundstücken auszuführen. Die genannten Pflanzmaßnahmen sind jedoch 
spätestens innerhalb von 2 Vegetationsperioden nach Baubeginn fertigzustellen. 

 
 
§ 5 Lärmschutz innerhalb der festgesetzten WA- und MI-Gebiete  

(gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB) 
 

(1) Aufgrund der Überschreitungen der Orientierungswerte des Beiblatts 1 zu DIN 18005 für 
Allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete am Tage und in der Nacht durch den Verkehrslärm 
der B 442, der L 403 und der Bahnstrecke sind bei Gebäuden Maßnahmen zum baulichen 
Schallschutz vorzusehen. 
 
1. Außenwohnbereiche von Wohngebäuden sind auf der der B 442 abgewandten 

Gebäudeseite anzuordnen. 
 
2. Die sich aus den festgesetzten maßgeblichen Außengeräuschpegeln ergebenden 

Anforderungen an den baulichen Schallschutz auf Grundlage der zum Zeitpunkt der 
Genehmigung gültigen Fassung der DIN 4109 sind zu erfüllen. 

 
3. Bei allen zum Schlafen genutzten Räumen ist ein ausreichender Luftwechsel bei 

geschlossenen Fenstern sicherzustellen. Dies kann z.B. durch den Einbau 
schallgedämmter Lüftungseinrichtungen erfolgen. 

 
(2) Ausnahmen von den Festsetzungen gem. Abs. 1 sind zulässig, wenn im Einzelfall auf 

Grundlage einschlägiger Regelwerke der Nachweis erbracht wird, dass z. B. durch die 
Gebäudegeometrie an Fassadenabschnitten geringere maßgebliche Außengeräuschpegel als 
festgesetzt erreicht werden können. Dabei dürfen beim Nachweis Abschirmungen durch andere 
Gebäude auf Nachbargrundstücken nicht berücksichtigt werden. 
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II. Hinweise 
 
1. Rechtsgrundlagen und Verordnungen  

 
Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist. 
 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 l Nr. 176) geändert worden ist. 
 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes 
(Planzeichenverordnung – PlanZV)  
vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom  
12. August 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist. 
 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)  
vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3). 
 
Niedersächsische Bauordnung (NBauO)  
vom 03. April 2012 (Nds. GVBl. S. 46), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
25. Juni 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 52). 

 
 
2. DIN-Vorschriften und Richtlinien 

 
Die in den textlichen Festsetzungen zitierten DIN-Vorschriften und Richtlinien werden bei der 
Samtgemeinde Nenndorf bereitgehalten. 
 
 

3. Archäologische Denkmalpflege 
 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde wie etwa 
Keramikscherben, Steingeräte oder Schlacken sowie Holzkohleansammlungen, 
Bodenverfärbungen oder Steinkonzentrationen gemacht werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 
NDSchG auch in geringer Menge meldepflichtig. Sie müssen der zuständigen 
Kommunalarchäologie (Tel. 05722/9566-15 oder Email: 
archaeologie@schaumburgerlandschaft.de) und der Unteren Denkmalschutzbehörde des 
Landkreises unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14  
Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, 
bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde die 
Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
 

  



Textliche Festsetzungen zum 
Bebauungsplan Nr. 33 „Alte Feuerwehr“ 

 
4 

4. Artenlisten  
 

Artenliste 1 für standortheimische und -gerechte Baumpflanzungen 
(siehe textliche Festsetzung § 4) 
 
Die Artenauswahl kann durch weitere, standortgerechte und heimische Laubgehölzarten 
ergänzt werden. 

Großkronige Laubbäume 

Acer platanoides  Spitzahorn 

Acer pseudoplatanus  Bergahorn 

Carpinus betulus Hainbuche 

Fraxinus excelsior Esche 

Quercus robur  Stieleiche 

Quercus petraea Traubeneiche 

Tilia platyphyllos  Sommerlinde 

Tilia cordata  Winterlinde 

Mittel- bis kleinkronige Laubbäume 

Acer campestre Feldahorn 

Betula pendula Birke 

Prunus avium Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia Eberesche 

Populus tremula Zitterpappel 

Prunus padus Traubenkirsche 

Pyrus pyraster/ communis 
Wild-Birne/ 
Holzbirne 

Malus sylvestris Wildapfel 

Im Sinne des Klimawandels trockentolerante Gehölze sind fettgedruckt (Klima-Arten-Matrix/ 
KLAM-Stadt und Landschaft, Roloff, 2010, Urbane Baumartenwahl im Klimawandel, BdB 2008, 
Klimawandel und Gehölze). 
 
Artenliste 2 für typische und bewährte Obstgehölze  
(siehe textliche Festsetzung § 4) 
 
Äpfel 
Adersleber Calvill 
Baumanns Renette 
Berlepsch 
Biesterfeld Renette 
Boskoop 
Bremer Doorapfel 
Danziger Kantapfel 
Finkenwerder Herbstprinz 
Goldparmäne 
Gravensteiner 
Halberstädter Jungfernapfel 
Kaiser Wilhelm 
Kasseler Renette 
Klarapfel 
Krügers Dickstiel 
Schöner von Nordhausen 
Schwöbersche Renette 
Sulinger Grünling 

Kirschen 
Dolleseppler 
Schneiders späte Knorpelkirsche 
Dönissens Gelbe 
Hedelfinger 
Schwarze Herz 
Schattenmorelle  
 
Pflaumen, Renecloden, Mirabellen 
Frühzwetsche  
Hauszwetsche 
Nancy Mirabelle 
Ontariopflaume 
Oullins Reneclode 
Wangenheimer 
Walnuss 
Diverse Sorten 
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Birnen 
Bosc´s Flaschenbirne 
Clapps Liebling 
Gellerts Butterbirne 
Gräfin v. Paris 
Gute Graue 
Gute Luise 
Köstliche von Charneux 
Pastorenbirne  
Rote Dechantsbirne 

 

 
 

5. Maßnahmen für den Artenschutz 
 

a. Die Baufeldfreiräumung und Baumfällungen oder Gehölzrückschnitte sind aus 
artenschutzrechtlichen Gründen nur in der Zeit zwischen dem 01. Oktober und dem 28./29. 
Februar (außerhalb der Brut- und Vegetationszeit) zulässig. Ein abweichender Baubeginn 
innerhalb der Brutzeit ist im Einzelfall bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreis 
Schaumburg zu beantragen und nur nach vorheriger Prüfung und Genehmigung der 
Unteren Naturschutzbehörde zulässig. 

 
b. Im Baufeld sind ggf. vorhandene Höhlenbäume vor Fällung bzw. Gebäude vor Abriss oder 

Sanierung auf Fledermausbesatz und das Vorkommen von Brutvögeln und ihren 
Lebensstätten zu kontrollieren und die Ergebnisse zu dokumentieren (Fachperson für 
Fledermäuse bzw. Ornithologe). Die Prüfergebnisse sind vor Maßnahmenbeginn (Fällung 
der Höhlenbäume bzw. Abriss bzw. Sanierung der Gebäude) der Unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Schaumburg vorzulegen und evtl. erforderliche 
Maßnahmen abzustimmen. Die Beseitigung oder Zerstörung von vorhandenen Nestern, 
Quartieren und Baumhöhlungen  ist nur nach vorheriger Prüfung und Genehmigung der 
Unteren Naturschutzbehörde zulässig. 

 
 

6. Belange der Bundeswehr 
 
Das Plangebiet befindet sich im Zuständigkeitsbereich für Flugplätze nach §§ 14 und 18 LuftVG 
für die militärischen Flugplätze Bückeburg/Wunstorf. Ferner liegt das Plangebiet im 
Interessengebiet militärischer Funk. 

Sollte es bei späteren Bauvorhaben zum Einsatz von Kränen kommen, sind diese gesondert 
zur Prüfung und Bewertung beim Luftfahrtamt der Bundeswehr, Referat 1d, Flughafenstr. 1, 
51147 Köln (E-Mail: LufABw1d@bundeswehr.org) einzureichen. Aufgrund der Nähe zum 
Flugplatz kann es zu Einschränkungen in der Kranhöhe kommen. 

Beschwerden und Ersatzansprüche, die sich auf die vom Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden 
Emissionen wie Fluglärm etc. beziehen, werden nicht anerkannt. 
 
 

7. Maßnahmen zum Bodenschutz - Bauphase  
 

a. Vorhandener Oberboden sollte aufgrund § 202 BauGB vor Baubeginn abgeschoben und 
einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt werden. Im Rahmen der Bautätigkeiten 
sollten einige DIN-Normen aktiv Anwendung finden (v.a. DIN 19639 Bodenschutz bei 
Planung und Durchführung von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau - Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial). 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:LufABw1d@bundeswehr.org)
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b. Um dauerhaft negative Auswirkungen auf die von Bebauung freizuhaltenden Bereiche (z.B. 
zukünftige Gärten) zu vermeiden, sollte der Boden im Bereich der Bewegungs-, Arbeits- 
und Lagerflächen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Überfahrungsverbotszonen, 
Baggermatten) geschützt werden. Boden sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab- und 
aufgetragen werden. Die Lagerung von Boden in Bodenmieten sollte ortsnah, 
schichtgetreu, in möglichst kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung geschützt 
vorgenommen werden (u.a. gemäß DIN 19731). Außerdem sollte das Vermischen von 
Böden verschiedener Herkunft oder mit unterschiedlichen Eigenschaften vermieden 
werden. 
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